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LKG – Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft Graubünden

Massnahmen zur Erhaltung der 
Liquidität bei der Landwirtschaftlichen 
Kreditgenossenschaft Graubünden
Die Landwirtschaftliche Kreditgenossen-
schaft Graubünden (LKG) sieht sich seit ei-
nigen Jahren mit Liquiditätsengpässen 
konfrontiert. Die flüssigen Mittel der Ge-
nossenschaft haben seit dem Jahr 2023 
massiv abgenommen. Die Gründe wurden 
bereits in früheren Ausgaben des «Bünd-
ner Bauern» publiziert und liegen vor al-
lem im Ausbau der gesetzlichen Möglich-
keiten für die Gewährung von Investiti-
onskrediten. Gesamtschweizerisch nahm 
dadurch die Liquidität im «Fonds de Rou-
lement» schneller ab als erwartet.
Der Bund hat mit dem Kreisschreiben 
01/2026 vom 8. Dezember 2025 die Mög-
lichkeit gegeben, Massnahmen zur Ver-
besserung der Liquidität einzuleiten. Auf-
grund der Dringlichkeit des Kreisschrei-
bens für die LKG hat der Vorstand folgende 
Massnahmen beschlossen:
1.	� Bei allen Gesuchen, mit Eingang bei der 

LKG nach dem 1.1.2026, wird eine ge-
nerelle Kürzung des Investitionskredits 
um 10% vorgenommen. 

2.	� Die maximale Laufzeit für Starthilfedar-
lehen wird auf zehn Jahre gekürzt. Die 
maximale Laufzeit für die restlichen In-
vestitionskredite wird auf maximal 
18  Jahre gekürzt, wobei kürzere Lauf-

zeiten nach Möglichkeit angestrebt 
werden. Das betrifft vor allem Darlehen 
für bauliche Massnahmen sowie für 
ausserfamiliäre Käufe von Ökonomie-
gebäuden und Betriebsleiterwohnhäu-
ser und -wohnungen.

3.	� Investitionskredite für den Erwerb von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen auf 
dem freien Markt (Art. 40 Abs. 2 SVV) 
werden nicht gewährt.

 
Im Weiteren gibt die LKG bekannt, dass 
die Möglichkeit besteht, Investitionsdarle-
hen frühzeitig vollständig zurückzuzahlen 
oder ausserordentliche Amortisationen zu 
leisten. Kreditnehmer und Kreditnehme-
rinnen, die diese Möglichkeit nutzen wol-
len, werden gebeten, vorgängig mit der 
Geschäftsstelle telefonisch Kontakt (Tel. 
081 256 20 56) aufzunehmen.
Diese Massnahmen sind auf unbestimmte 
Zeit vom Vorstand beschlossen. Sobald 
sich die Liquiditätssituation wieder verbes-
sert und Änderungen dieser Massnahmen 
beschlossen werden, wird die LKG wieder 
informieren.
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